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VwGO i.V.m. § 34a Abs. 2 S. 1 AsylG ist ein den Vorgaben des
Europäischen Rechts genügender, wirksamer Rechtsbehelf.

rechtskräftig

Schlagworte:

Normen:

Rechtskraft:

 
Tenor:
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Gründe:

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe war abzulehnen, weil die
Rechtsverfolgung nicht die gemäß § 166 VwGO i.V.m. § 114 ZPO erforderliche hinreichende
Aussicht auf Erfolg bietet. Zur Begründung wird insoweit auf die nachstehenden
Ausführungen Bezug genommen.

Die am 13. Dezember 2018 sinngemäß gestellten Anträge,

die aufschiebende Wirkung der Klage 29 K 10105/18.A gegen die
Abschiebungsanordnung in Ziffer 3 des Bescheides des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge vom 6. Dezember 2018 anzuordnen,

hilfsweise, die Antragsgegnerin unter entsprechender Abänderung des Bescheides
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 6. Dezember 2018 zu verpflichten,
das Einreise- und Aufenthaltsverbot auf einen Monat zu befristen,

haben keinen Erfolg.

I.

Der Hautpantrag ist zulässig, aber unbegründet.

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 Asylgesetz (AsylG)
statthaft. Ferner ist die dort bestimmte Antragsfrist von einer Woche nach Bekanntgabe des
streitgegenständlichen Bescheides (hier: 13. Dezember 2018) gewahrt.

Es handelt sich entgegen der Auffassung der Antragsteller bei dem vorliegenden Antrag nach
§ 80 Abs. 5 VwGO auch um einen den Vorgaben des Europäischen Unionsrechts
genügenden wirksamen Rechtsbehelf.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 19. Juni 2018 (C-181/19)
entschieden, dass bei einer Rückkehrentscheidung und einer etwaigen
Abschiebungsentscheidung das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf dadurch zu
gewährleisten sei, dass der Person, die internationalen Schutz beantragt habe, das Recht
zuzuerkennen sei, vor mindestens einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen,
der kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung habe.

EuGH, Urteil vom 19. Juni 2018 - C-181/16 -, juris, Rdn. 58.

Um den in Kapitel III der Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie) genannten
Verfahrensgarantien und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen des Unions- und des
nationalen Rechts gerecht zu werden, hätten die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass der
Rechtsbehelf gegen die Ablehnung des Antrags auf internationalen Schutz seine volle
Wirksamkeit entfalte, wobei der Grundsatz der Waffengleichheit zu wahren sei, so dass
während der Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs und, falls er eingelegt werde, bis zur
Entscheidung über ihn u.a. alle Wirkungen der Rückkehrentscheidung auszusetzen seien.

EuGH, Urteil vom 19. Juni 2018 - C-181/16 -, juris, Rdn. 61; EuGH, Beschluss vom 5. Juli
2018 - C?269/18 -, juris, Rdn. 50 f.

Im Übrigen müsse der Betroffene bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf gegen die
erstinstanzliche Ablehnung seines Antrags auf internationalen Schutz durch die zuständige
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Behörde grundsätzlich in den Genuss der Rechte aus der Richtlinie 2003/9/EG
(Aufnahmerichtlinie) kommen können.

EuGH, Urteil vom 19. Juni 2018 - C-181/16 -, juris, Rdn. 63.

Überdies müssten die Mitgliedstaaten, da eine Person, die internationalen Schutz beantragt
habe, ein Bleiberecht bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf gegen die Ablehnung
haben müsse, es den Betroffenen ermöglichen, sich auf jede nach Erlass der
Rückkehrentscheidung eingetretenen Änderung der Umstände zu berufen, die in Anbetracht
der Richtlinie 2008/115/EG und insbesondere ihres Art. 5 erheblichen Einfluss auf die
Beurteilung ihrer Situation haben könne.

EuGH, Urteil vom 19. Juni 2018 - C-181/16 -, juris, Rdn. 64.

Der EuGH hat diese Grundsätze in einer nachfolgenden Entscheidung auch auf Fälle
ausgeweitet, in denen der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist.
Nach Art. 46 Abs. 5 und 6 der Richtlinie 2013/32/EG (Asylverfahrensrichtlinie) habe der
Betroffene dann bis zur Entscheidung über seinen Rechtsbehelf kein volles Bleiberecht im
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats. Im Einklang mit den Anforderungen von Art.
46 Abs. 6 letzter Unterabsatz der Richtlinie müsse er jedoch ein Gericht anrufen können, das
darüber zu entscheiden habe, ob er in diesem Hoheitsgebiet verbleiben könne, bis in der
Sache über seinen Rechtsbehelf entschieden werde. Art. 46 Abs. 8 der Richtlinie sehe vor,
dass der betreffende Mitgliedstaat dem Betroffenen bis zur Entscheidung über sein
Bleiberecht in diesem Verfahren gestatten müsse, in seinem Hoheitsgebiet zu verbleiben

EuGH, Beschluss vom 5. Juli 2018 - C-269/18 -, juris, Rdn. 53.

Es ist schon zu bezweifeln, ob diese vom EuGH entwickelten Grundsätze auch auf Fälle
anwendbar sind, in denen der Asylantrag nicht in der Sache geprüft, sondern – wie hier –
wegen der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates als unzulässig abgelehnt worden ist.
Die Beantwortung dieser Frage kann jedoch offen bleiben, da den Betroffenen im Rahmen
des Dublin-Verfahrens jedenfalls ein wirksamer Rechtsbehelf im oben genannten Sinne zur
Verfügung steht.

Im Anwendungsbereich der Dublin III-VO werden die Anforderungen, die nach Art. 47 EU-
GR-Charta und der Rechtsprechung des EuGH an einen wirksamen Rechtsbehelf gestellt
werden, von Art. 27 Abs. 3 Dublin III-VO aufgegriffen und konkretisiert. Danach sehen die
Mitgliedstaaten zum Zwecke eines Rechtsbehelfs gegen eine Überstellungsentscheidung
oder einer Überprüfung einer Überstellungsentscheidung in ihrem innerstaatlichen Recht vor,
dass die betroffene Person aufgrund des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung berechtigt ist,
bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats zu bleiben (Buchst. a); oder dass die Überstellung automatisch
ausgesetzt wird und diese Aussetzung innerhalb einer angemessenen Frist endet, innerhalb
der ein Gericht, nach eingehender und gründlicher Prüfung, darüber entschieden hat, ob eine
aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung gewährt wird (Buchst. b);
oder die betreffende Person die Möglichkeit hat, bei einem Gericht innerhalb einer
angemessenen Frist eine Aussetzung der Durchführung der Überstellungsentscheidung bis
zum Abschluss des Rechtsbehelfs oder der Überprüfung zu beantragen. Dabei sorgen die
Mitgliedstaaten für einen wirksamen Rechtsbehelf in der Form, dass die Überstellung
ausgesetzt wird, bis die Entscheidung über den ersten Antrag auf Aussetzung ergangen ist.
Die Entscheidung, ob die Durchführung der Überstellungsentscheidung ausgesetzt wird, wird
innerhalb einer angemessenen Frist getroffen, welche gleichwohl eine eingehende und
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gründliche Prüfung des Antrags auf Aussetzung ermöglicht. Die Entscheidung, die
Durchführung der Überstellungsentscheidung nicht auszusetzen, ist zu begründen (Buchst.
c).

Diesen Vorgaben wird die nach § 80 Abs. 5 VwGO i.V.m. § 34a Abs. 2 AsylG mit Wirkung
zum 6. September 2013 eingeführte,

Gesetz vom 28. August 2013, BGBl. I S. 3474 (Nr. 54), abrufbar unter:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl113s3474.pdf%27%5D__1547803538580,

Möglichkeit der Überprüfung einer Überstellungsentscheidung gerecht. Die Antragsteller
können – und haben im vorliegenden Fall – beim beschließenden Gericht fristwahrend die
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gegen die Abschiebungsanordnung
beantragt. In diesem Verfahren haben sie Gelegenheit, ihre Einwände gegen die behördliche
Entscheidung in vollem Umfang geltend zu machen. Auch steht es ihnen zu, ihre Beurteilung
bezogen auf Abschiebungsverbote darzutun. Dieser fristgerecht gestellte Antrag hat
entsprechend der europarechtlichen Vorgaben gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2 AsylG kraft
Gesetzes zur Folge, dass die Abschiebung vor der gerichtlichen Entscheidung über den
Antrag nicht zulässig ist und die Antragsteller bis zur Entscheidung im Eilverfahren im
Hoheitsgebiet verbleiben dürfen. Diese normative Schutzanordnung, die über ein bloßes
Absehen von der Abschiebung durch den Mitgliedstaat hinausgeht, bewirkt – wie vom EuGH
in der von den Antragstellern zitierten Entscheidung gefordert – kraft Gesetzes eine
vorübergehende aufschiebende Wirkung dieses Rechtsbehelfs gegenüber der
Abschiebungsanordnung.

Vgl. entsprechend für § 80 Abs. 5 VwGO i.V.m. § 36 Abs. 3 AsylG im Falle einer Ablehnung
des Asylantrags als offensichtlich unbegründet: VG Münster, Beschluss vom 8. Oktober 2018
- 9 L 976/18 -, juris,  Rdn. 11; VG Frankfurt, Beschluss vom 26. November 2018 - 5 L
4508/18.F.A -, juris, Rdn. 19; VG Berlin, Beschluss vom 30. November 2018 - 31 L 682.18 A -
, juris, Rdn. 22 ff.; VG Ansbach, Beschluss vom 7. Dezember 2018 - AN 4 S 18.31385 -, juris,
Rdn. 14 ff.; VG Stuttgart, Beschluss vom 11. Dezember 2018 - A 2 K 10728/18 -, juris, Rdn.
5; VG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Dezember 2018 - 11 L 3248/18.A -, juris, Rdn. 22; a.A.:
VG Arnsberg, Beschluss vom 17. Dezember 2018 - 3 L 1935/18.A -, juris, Rdn. 10 ff.; offen
gelassen: VG Würzburg, Beschluss vom 24. September 2018 - W 2 S 18.31990 -, juris, Rdn.
14.

Der Antrag ist aber unbegründet.

Nach § 80 Abs. 5 VwGO kann das Gericht auf Antrag im Rahmen einer eigenen
Ermessensentscheidung die aufschiebende Wirkung der Klage anordnen, wenn das
Interesse der Antragsteller an der beantragten Aussetzung der Vollziehung das bezüglich der
Abschiebungsanordnung durch § 75 AsylG gesetzlich angeordnete öffentliche Interesse an
der sofortigen Durchsetzbarkeit des Verwaltungsaktes überwiegt. Die dabei vorzunehmende
Interessenabwägung geht zu Lasten der Antragsteller aus. Die Abschiebungsanordnung in
Ziffer 3 des angefochtenen Bescheides begegnet bei der im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung keinen
durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Greifbare Anhaltspunkte, aufgrund derer das
Suspensivinteresse der Antragsteller das öffentliche Vollzugsinteresse überwiegen könnte,
sind auch im Übrigen nicht ersichtlich.

Die Abschiebungsanordnung findet ihre Rechtsgrundlage in § 34a Abs. 1 Satz 1, 2. Alt.
AsylG. Danach ordnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (nachfolgend:
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Bundesamt) die Abschiebung in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen
Staat (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG) an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann.
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) AsylG ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer
Staat nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig
ist (Dublin III-VO), für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.

Vorliegend ist Belgien für die Durchführung des Asylverfahrens der Antragsteller zuständig.
Zwar war in dem nach Art. 7 Abs. 2 Dublin III-VO maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt (am
17. Juli 2015) die Zuständigkeit Österreichs nach Art. 13 Abs. 1 Dublin III-VO gegeben. Die
Zuständigkeit ist jedoch zwischenzeitlich auf Belgien übergegangen, da der von den
Antragstellern am 21. August 2015 dort gestellte Asylantrag von den belgischen Behörden
materiell geprüft worden ist, ohne dass ein Dublin-Verfahren nach Österreich eingeleitet
worden wäre (siehe Schreiben der österreichischen Behörden vom 10. Oktober 2017). Damit
haben die belgischen Behörden von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Dublin III-
VO Gebrauch gemacht.

Dass die Antragsteller nach Ablehnung ihres Asylantrags in Belgien am 10. August 2017 in
das Bundesgebiet einreisten, am 7. Mai 2018 nach Belgien überstellt wurden und, nachdem
sie am 12. Juni 2018 zum zweiten Mal erfolglos in Belgien um Asyl nachgesucht hatten, am
22. November 2018 erneut in das Bundesgebiet einreisten, um hier einen Asylantrag zu
stellen, vermag an der einmal begründeten Zuständigkeit Belgiens nichts zu ändern. Denn
nach Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Dublin III-VO wird der Asylantrag nur von einem einzigen
Mitgliedstaat geprüft, der nach den Vorschriften der Dublin III-VO als zuständiger Staat
bestimmt worden ist. Dies folgt auch aus Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) Dublin III-VO, wonach der
zuständige Mitgliedstaat (hier: Belgien) nach erfolglosem Abschluss des Asylverfahrens
verpflichtet ist und bleibt, den Asylantragsteller wieder aufzunehmen.

Die für Belgien anzunehmende Zuständigkeit ist auch nicht nachträglich entfallen.
Insbesondere hat das Bundesamt innerhalb der in Art. 23 Abs. 2 UAbs. 1 Dublin III-VO
genannten Frist am 29. November 2018 ein Wiederaufnahmegesuch an Belgien gerichtet.
Belgien hat dem Wiederaufnahmegesuch mit Schreiben vom 5. Dezember 2018 auf der
Grundlage von Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) Dublin III-VO stattgegeben.

Ferner ist die Zuständigkeit nicht gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin III?VO wegen Ablaufs der
Überstellungsfrist auf die Antragsgegnerin übergegangen. Die Annahme des
Wiederaufnahmegesuchs durch Belgien liegt weniger als sechs Monate zurück und die
Überstellungsfrist wurde durch die Stellung des vorliegenden fristgerecht gestellten
Eilantrages unterbrochen.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Mai 2016 ? 1 C 15/15 ?, juris, Rdn. 11.

Darüber hinaus können sich die Antragsteller auch nicht erfolgreich darauf berufen, die
Antragsgegnerin sei verpflichtet, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Dublin III-VO
Gebrauch zu machen, weil ihrer Überstellung nach Belgien rechtliche Hindernisse
entgegenstünden. Die Unmöglichkeit der Überstellung eines Asylbewerbers an einen
bestimmten Staat hindert nur die Überstellung dorthin, begründet aber kein subjektives Recht
auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts gegenüber der Antragsgegnerin,
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vgl. EuGH, Urteil vom 10. Dezember 2013 - C 394/12 -, juris, Rdn. 60, 62 und Urteil vom
14. November 2013 - C 4/11 -, juris, Rdn. 37; BVerwG, Beschluss vom 19. März 2014 - 10 B
6/14 -, juris, Rdn. 7.

Davon abgesehen ist die Antragsgegnerin aber auch nicht – unabhängig von der Frage der
Ausübung des Selbsteintrittsrechts gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO – nach Art. 3 Abs. 2
UAbs. 2 Dublin III-VO gehindert, die Antragsteller nach Belgien zu überstellen, weil es
wesentliche Gründe für die Annahme gäbe, dass das Asylverfahren und die
Aufnahmebedingungen für Asylantragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische
Schwachstellen aufwiesen, die für die Antragsteller eine ernsthafte Gefahr einer
unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Art. 4 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (EU-GR-Charta) bzw. Art. 3 der Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) mit sich brächten. Die
Voraussetzungen, unter denen dies nach der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH),

EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - C-411/10 et al. -, juris, Rdn. 83 ff., 99; EGMR, Urteil
vom 21. Januar 2011 - 30696/09 -, NVwZ 2011, 413,

der Fall wäre, liegen hier nicht vor. Systemische Mängel in diesem Sinne können erst
angenommen werden, wenn Grundrechtsverletzungen einer Art. 4 EU-GR-Charta bzw. Art. 3
EMRK entsprechenden Schwere nicht nur in Einzelfällen, sondern strukturell bedingt, eben
systemisch vorliegen. Diese müssen dabei aus Sicht des überstellenden Staates
offensichtlich sein. In der Diktion des Europäischen Gerichtshofs dürfen diese systemischen
Mängel dem überstellenden Mitgliedstaat nicht unbekannt sein können.

Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - C-411/10 et al. -, juris, Rdn. 94.

Die im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem grundsätzlich bestehende Vermutung, dass
jeder Mitgliedstaat ein sicherer Drittstaat ist und die Grundrechte von Asylbewerbern
einschließlich des Refoulement-Verbots hinreichend achtet, ist nicht unwiderleglich. Vielmehr
hat eine Überstellung in einen Mitgliedstaat zu unterbleiben, wenn ernsthaft zu befürchten ist,
dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zuständigen
Mitgliedstaat systemische Mängel aufweisen, die eine unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung der an diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber im Sinne von Art. 4 EU-
GR-Charta implizieren,

EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - C-411/10 et al. -, juris, Rdn. 86.

Eine Widerlegung der Vermutung ist aber wegen der gewichtigen Zwecke des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems an hohe Hürden geknüpft: Nicht jede drohende
Grundrechtsverletzung oder geringste Verstöße gegen die Richtlinien 2003/9, 2004/83 oder
2005/85 genügen, um die Überstellung eines Asylbewerbers an den normalerweise
zuständigen Mitgliedstaat zu vereiteln. Das Gericht muss sich vielmehr die
Überzeugungsgewissheit (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) verschaffen, dass der Asylbewerber
wegen systemischer Mängel des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen in dem
eigentlich zuständigen Mitgliedstaat mit beachtlicher, d.h. überwiegender Wahrscheinlichkeit
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wird.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 19. März 2014 - 10 B 6.14 -, juris, Rdn. 6 ff. m.w.N.
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Nach diesen Maßstäben fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten dafür, dass das
Asylverfahren oder die Aufnahmebedingungen in Belgien mit systemischen Mängeln behaftet
wären, die eine beachtliche Gefahr einer den Antragstellern drohenden unmenschlichen
Behandlung im Sinne von Art. 4 EU-GR-Charta, Art. 3 EMRK im Falle ihrer Überstellung nach
Belgien nach sich ziehen könnten. Dem erkennenden Gericht liegen keine Erkenntnisse vor,
die den Schluss rechtfertigen würden, Belgien halte die in der EU-GR-Charta, der EU, der
EMRK oder der GFK verbrieften Rechte von Asylbewerbern nicht ein.

Vgl. ebenso: VG Cottbus, Beschluss vom 19. September 2017 - 5 L 208/17.A -, juris, Rdn. 20
ff.; VG Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 18. September 2017 - 12 K 4286/17.A -, juris, Rdn.
40; VG Köln, Beschluss vom 11. September 2017 - 14 L 3469/17.A -, juris, Rdn. 8 ff.; VG
München, Beschluss vom 27. Juli 2017 - M 9 S 16.51044 -, juris, Rdn. 14; VG Düsseldorf,
Beschluss vom 28. September 2016 - 13 L 1014/16.A -, juris, Rdn. 81 ff., jeweils m.w.N.

Insbesondere haben Dublin-Rückkehrer in Belgien vollen Zugang zum Asylsystem und das
Recht auf Versorgung wie normale Asylbewerber. Die Versorgung beinhaltet unter anderem
Unterkunft, Nahrung, Kleidung, medizinische, soziale und psychologische Hilfe. Das Recht
auf medizinische Versorgung umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die die belgische
Krankenkasse übernimmt. Es gibt eigene Stellen, die sich um die psychologische Betreuung
von Asylbewerbern kümmern. Außerdem existiert in Wallonien eine auf traumatisierte
Asylbewerber spezialisierte Unterbringungseinrichtung des Roten Kreuzes. Wenn die
Versorgung als Sanktionsmaßnahme reduziert oder ganz beendet wird, ist das Recht auf
medizinische Versorgung davon ausgenommen. Nach negativ abgeschlossenem
Asylverfahren und Auslaufen des Rechts auf Versorgung wird jedenfalls medizinische
Nothilfe weiterhin gewährt.

Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der
Staatendokumentation, Belgien, Gesamtaktualisierung am 20.9.2016, S. 6, 8, 9. f.; Asylum
Information Database (aida), Country Report: Belgium, 2017 Update, S. 76 ff.

Es existieren gesetzliche Mechanismen, nach denen die persönliche Situation von
Asylbewerbern binnen 30 Tagen nach deren Zuweisung zu einer Unterbringungseinrichtung
zu untersuchen ist, um vulnerable Personen – z.B. alleinstehende Elternteile mit Kindern –
identifizieren und entsprechend ihrer besonderen Bedürfnisse behandeln zu können.

Vgl. Asylum Information Database (aida), Country Report: Belgium, 2017 Update, S. 78 ff.;
Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der
Staatendokumentation, Belgien, Gesamtaktualisierung am 20.9.2016, S. 6.

Dass die Asylanträge der Antragsteller in Belgien abgelehnt worden sind mit der Folge, dass
ihnen gegebenenfalls eine Abschiebung in den Irak droht, führt ebenfalls nicht zu der
Annahme, dass das belgische Asylsystem mit systemischen Mängeln behaftet wäre. Es kann
schon nicht abschließend beurteilt werden, aus welchen Gründen die Asylanträge der
Antragsteller konkret abgelehnt worden sind. Es bestehen jedoch keine durchgreifenden
Zweifel daran, dass ihr Asylbegehren von den belgischen Behörden in einem
rechtsstaatlichen Verfahren, das den Mindestanforderungen des Europäischen Rechts
genügt, geprüft worden ist.

Sollten die Antragsteller Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der belgischen
Behörden haben, sind sie darauf zu verweisen, in Belgien Rechtsschutz zu suchen. Denn die
Frage, ob die Ablehnung der Asylanträge durch die belgischen Behörden rechtsfehlerhaft
gewesen ist, unterliegt ausschließlich der Jurisdiktion der zuständigen Gerichte in Belgien.
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Vgl. dazu: EuGH, Urteil vom 17. März 2016 - C-695/15 -, juris, Rdn. 62; VG Düsseldorf,
Beschluss vom 26. Februar 2014 - 13 L 171/14.A -, juris, Rdn. 45.

Auch dem Vorbringen der Antragsteller sind keine Anhaltspunkte für das Vorliegen
systemischer Mängel des Asylsystems oder der Aufnahmebedingungen in Belgien zu
entnehmen. Soweit sie vorgetragen haben, sei hätten während ihres Aufenthaltes in Belgien
keine medizinische Versorgung erhalten, decken sie sich nicht mit dem vorliegenden
Erkenntnismaterial und sind überdies in sich widersprüchlich. So hat die Antragstellerin zu 1.
im Rahmen der Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags am 28. November 2018
gegenüber dem Bundesamt zunächst angegeben, dass weder sie selbst noch der
Antragsteller zu 2. während ihres (letzten) sechsmonatigen Aufenthalts in Belgien
medizinisch behandelt worden sei (Bl. 31 f. der Bundesamtsakte). Anschließend hat sie
jedoch erklärt, sie habe die ärztlichen Unterlagen aus Deutschland einem Arzt in Belgien
gegeben und daraufhin Medikamente verschrieben bekommen. Darüber hinaus sei auch der
Antragsteller zu 2. während des (letzten) Aufenthaltes in Belgien beim Arzt gewesen. Er habe
für Dezember einen Termin bekommen, nachdem der Arzt im Camp Autismus bei ihm
diagnostiziert habe (Bl. 33 der Bundesamtsakte). Auch hat die Antragstellerin zu 1. schon
während ihres ersten in Deutschland durchgeführten Asylverfahrens gegenüber dem
Bundesamt erklärt, vor ihrer Einreise in das Bundesgebiet in Belgien in ärztlicher Behandlung
gewesen zu sein (Bl. 101 der Bundesamtsakte zum Az. 7189949).

Dass die Antragsteller im Falle ihrer Überstellung nach Belgien obdachlos werden könnten,
ist ebenfalls nicht zu befürchten. Die Antragstellerin zu 1. hat während der Anhörung zur
Zulässigkeit des Asylantrags am 28. November 2018 gegenüber dem Bundesamt selbst
angegeben, der Antragsteller zu 2. sei während des (letzten) sechsmonatigen Aufenthalts in
Belgien nicht aus dem Zimmer herausgekommen und von einem Arzt im Camp untersucht
worden (Bl. 32 und 33 der Bundesamtsakte). Es spricht insofern Alles dafür, dass die
Antragsteller in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht waren. Dass dies bei einer erneuten
Überstellung nicht der Fall sein könnte, ist nicht dargetan und geht auch aus dem
vorliegenden Erkenntnismaterial nicht hervor.

Soweit die Antragsteller im Rahmen des vorliegenden Verfahrens erklärt haben, sie hätten
nach ihrer Rückkehr nach Belgien ein paar Tage im Bahnhof geschlafen und Angst gehabt,
die Behörden in Belgien würden sie in den Irak abschieben, geht daraus nicht hervor, ob sich
die Antragsteller nach ihrer Überstellung überhaupt zum Zwecke der Unterbringung an die
belgischen Behörden gewandt haben.

Darüber hinaus berufen sich die Antragsteller (sinngemäß) ohne Erfolg auf die an den EuGH
gerichteten Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juli 2017
(1 C 26.16) sowie des Verwaltungsgerichts Baden-Württemberg vom 15. März 2017 (A 11 S
2151/16). Die Antragsteller haben schon nicht hinreichend dargelegt, dass eine der darin
aufgeworfenen Fragen für ihr Verfahren entscheidungserheblich ist und deshalb – ggf. im
Rahmen einer offenen Abwägungsentscheidung – wegen des Vorliegens einer
unionsrechtlich ungeklärten Rechtsfrage zu berücksichtigen wäre.

Die Fragen, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 27. Juni 2017 dem
EuGH zur Beantwortung vorgelegt hat, betreffen die Antragsteller bereits deshalb nicht, weil
diese ausschließlich die Situation der in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt
Schutzberechtigten beziehungsweise Verfahrensfragen bei einer unterbliebenen Anhörung
zum Gegenstand haben. Die Antragsteller haben in Belgien keinen Schutzstatus erhalten und
machen – soweit ersichtlich – keine Anhörungsmängel geltend.
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Die Antragsteller berufen sich auch ohne Erfolg auf die dem EuGH vorgelegte Frage, ob ein
Asylantrag auch dann als unzulässig abgelehnt werden kann, wenn ein Asylantragsteller im
Falle einer Zuerkennung des internationalen Schutzes im zuständigen Mitgliedstaat im
Hinblick auf die dann zu erwartenden Lebensumstände einem ernsthaften Risiko ausgesetzt
wäre, eine Behandlung im Sinne des Art. 4 EU-GR-Charta zu erfahren,

VGH Baden-Württemberg, Vorlagebeschluss vom 15. März 2017 - A 11 S 2151/16 -, juris.

Nach eigenen Angaben wurden die Asylbegehren der Antragsteller wiederholt abgelehnt, so
dass es auf die Frage, wie sich die Lebenssituation von international Schutzberechtigten in
Belgien darstellt, vorliegend nicht ankommen dürfte. Sollte den Antragstellern die Möglichkeit
offen stehen, einen Asylfolgeantrag zu stellen, würde dies zu keiner anderen rechtlichen
Einschätzung führen. Denn Dauer und Ausgang des Asyl(folge)verfahrens der Antragsteller
in Belgien wären völlig offen. Ob es tatsächlich mit der Gewährung eines internationalen
Schutzstatus für die Antragsteller seinen Abschluss finden würde, wäre ungewiss, so dass
schon zweifelhaft ist, ob diese Frage überhaupt Prüfungsgegenstand im Rahmen eines
Verfahrens wie dem vorliegenden sein kann. Eine Prüfung der für den Fall einer Zuerkennung
des internationalen Schutzstatus zu erwartenden Lebensumstände sieht das Dublin-
Verfahren im Übrigen nicht vor (vgl. Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin III-VO). Es würde dem Sinn
und Zweck des Dublin-Verfahrens widersprechen, von dem für die inhaltliche Prüfung des
Asylbegehrens an sich nicht zuständigen Mitgliedstaat eine wenn auch nur summarische
Prüfung der Erfolgsaussichten zu verlangen. Eine Prognose der Erfolgsaussichten des in
einem anderen Mitgliedstaat durchzuführenden Asylverfahrens wäre mit großen
Unsicherheiten belastet und würde einen zusätzlichen Ermittlungsaufwand erfordern, der für
die angestrebte beschleunigte Bearbeitung der Asylanträge kontraproduktiv wäre. Darüber
hinaus ist nicht absehbar, ob und wie sich die allgemeinen Lebensbedingungen für
anerkannte Schutzberechtigte im Lauf des sich unter Umständen länger hinziehenden
Asyl(folge)verfahrens der Antragsteller verändern würden. Eine Prognose über die
Lebensumstände, die die Antragsteller für den Fall ihrer Zuerkennung internationalen
Schutzes in Belgien zu erwarten hätten, wäre insofern weitgehend spekulativ.

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. Mai 2017,11 A 52/17.A, juris, Rdn. 94; VG Augsburg,
Beschluss vom 6. Oktober 2017 - Au 3 S 17.50239 -, juris, Rdn. 12.

Individuelle, in der Person der Antragsteller liegende besondere Gründe, die eine
Überstellung als menschenrechtswidrig erscheinen lassen, sind nicht geltend gemacht und
auch im Übrigen nicht ersichtlich. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die von ihnen geltend
gemachten Erkrankungen (dazu sogleich).

Unter diesen Umständen steht gegenwärtig auch im Sinne von § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG
fest, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. Das Bundesamt hat nach dieser
gesetzlichen Maßgabe neben zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen auch zu
prüfen, ob der Abschiebung inlandsbezogene Vollzugshindernisse entgegenstehen. Für eine
insoweit eigene Entscheidungskompetenz der Ausländerbehörde verbleibt daneben kein
Raum,

vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. September 2014 - 2 BvR 1795/14 -, juris; OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 30. August 2011 - 18 B 1060/11 -, juris, Rdn. 4; OVG
Niedersachsen, Urteil vom 4. Juli 2012 - 2 LB 163/10 -, juris, Rdn. 41; OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 1. Februar 2012 - OVG 2 S 6.12 -, juris, Rdn. 4 ff.; VGH
Bayern, Beschluss vom 12. März 2014 - 10 CE 14.427 -, juris, Rdn. 4; OVG des Saarlandes,
Beschluss vom 25. April 2014 - 2 B 215/14 -, juris, Rdn. 7; VGH Baden-Württemberg,
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Beschluss vom 31. Mai 2011 - A 11 S 1523/11 -, juris, Rdn. 4 ff.; OVG Hamburg, Beschluss
vom 3. Dezember 2010 - 4 Bs 223/10 -, juris, Rdn. 9 ff.; OVG Mecklenburg-Vorpommern,
Beschluss vom 29. November 2004 - 2 M 299/04 -, juris, Rdn. 9 ff.

Dies gilt nicht nur hinsichtlich bereits bei Erlass der Abschiebungsanordnung vorliegender,
sondern auch bei nachträglich auftretenden Abschiebungshindernissen und
Duldungsgründen,

vgl. BVerfG, Beschluss vom 17. September 2014 - 2 BvR 1795/14 -, juris, m.w.N.

Anhaltspunkte für derartige zielstaats- oder inlandsbezogene Abschiebungshindernisse
liegen nicht vor. Insbesondere führen die von den Antragstellern geltend gemachten
Erkrankungen nicht zum Vorliegen eines Abschiebungshindernisses.

Soweit die Antragsteller geltend machen, der Antragsteller zu 2. sei Autist und auch im
Übrigen auf Grund der zeitweiligen Obdachlosigkeit und der permanenten Ortswechsel
verhaltensauffällig und traumatisiert, fehlt es an diesbezüglichen aussagekräftigen Belegen.
Ärztliche/Psychiatrische Atteste oder anderweitige Unterlagen sind bislang von den
Antragstellern nicht vorgelegt worden, so dass belastbare Anhaltspunkte für eine –
gegebenenfalls zu einem inlandsbezogenen Abschiebungshindernis nach § 60a Abs. 2
AufenthG führende – Reiseunfähigkeit des Antragstellers zu 2. nicht vorliegen. Daran vermag
auch das Schreiben des Arbeitskreises Asyl N.       vom 14. Dezember 2018 nichts zu
ändern. Denn es handelt sich dabei schon nicht um eine ärztliche Bescheinigung, die den
inhaltlichen Anforderungen des § 60a Abs. 2c) AufenthG gerecht wird. Im Übrigen beruhen
die dort gemachten Angaben im Wesentlichen auf Angaben der Antragstellerin zu 1. selbst
oder der Beratungsstelle der Caritas in S.    .

Aus den gleichen Gründen kann in Bezug auf den Antragsteller zu 2. auch das Vorliegen
eines zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisses gemäß § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1
AufenthG nicht festgestellt werden. Im Übrigen dürfte der Antragsteller zu 2. eine
gegebenenfalls erforderliche medizinische Behandlung auch in Belgien erhalten.

In Bezug auf die von der Antragstellerin zu 1. selbst geltend gemachten Erkrankungen kann
das Vorliegen eines inlandsbezogenen Abschiebungshindernisses ebenfalls nicht festgestellt
werden. Ein inlandsbezogenes Abschiebungshindernis in Form der Reiseunfähigkeit liegt vor,
wenn sich der Gesundheitszustand der Antragstellerin zu 1. unmittelbar durch die
Abschiebung oder als unmittelbare Folge davon voraussichtlich wesentlich verschlechtern
wird. Bei einer – hier vornehmlich in Betracht kommenden – psychischen Erkrankung ist
davon im Wesentlichen dann auszugehen, wenn im Rahmen einer Abschiebung die
ernsthafte Gefahr einer Selbsttötung droht, der darüber hinaus auch nicht durch ärztliche
Hilfen oder in sonstiger Weise, etwa durch vorbeugende Maßnahmen nach dem Gesetz über
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) – wie z.B. der
vorübergehenden Unterbringung in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung – begegnet
werden kann.

StRspr., vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 24. Februar 2006 - 18 A 916/05 -, juris, Rdn. 16,
vom 27. Juli 2006 - 18 B 586/06 -, juris, Rdn. 26, vom 17. Februar 2006 - 18 B 52/06 -, juris,
Rdn. 8, vom 29. November 2010 - 18 B 910/10 -, juris, Rdn. 15 und vom 28. Dezember 2010
- 18 B 1599/10 -, juris, Rdn. 16.

Entsprechende Umstände sind nicht vorgetragen und auch den vorgelegten ärztlichen
Unterlagen nicht zu entnehmen.
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Soweit die Antragstellerin zu 1. zum Nachweis ihrer Erkrankungen einen Bericht von Dr. med.
N1.      K.        vom 13. Dezember 2017, einen Bericht des N2.      -Hospitals in F.         vom
6. Februar 2018 und jeweils ein Nervenärztliches Attest und einen Bericht von X.       
F1.          vom 22. Februar 2018 vorgelegt hat, sind diese Unterlagen schon auf Grund ihres
Alters nicht (mehr) geeignet, den Nachweis über eine aktuell bestehende Reiseunfähigkeit
der Antragstellerin zu 1. zu erbringen.

Aus den oben genannten Gründen gilt dies auch für das Schreiben des Arbeitskreises Asyl
N.       vom 14. Dezember 2018.

Ungeachtet dessen geht aus den vorgelegten ärztlichen Unterlagen aber auch nicht hervor,
dass der Antragstellerin zu 1. im Rahmen einer Abschiebung die ernsthafte Gefahr einer
Selbsttötung droht.

Ausweislich des Berichts von Dr. med. N1.      K.        vom 13. Dezember 2017 seien bei der
Antragstellerin zu 1. eine schwere depressive Episode, eine generalisierende
Angsterkrankung, eine Anpassungsstörung, eine nichtorganische Insomnie, das Auftreten
von Albträumen, eine Neurasthenie und Bronchial-Asthma diagnostiziert worden. Die
Medikation bestehe aus Citalopram und Mirtazapin. Eine Rückkehr in den Irak sei eine
sichere Verschlimmerung für die Antragstellerin zu 1., da sie dort sozial geächtet und in den
Tod getrieben werde. Auch die eigene psychische Verfassung verbiete eine Rückkehr, weil
die Angst und der innere Druck sehr stark wirkten und insofern ein Reisehindernis darstellten.
Die Antragstellerin zu 1. sei daher krankheitsbedingt nicht reisefähig.

Aus dem Bericht des N2.      -Hospitals vom 6. Februar 2018 geht zudem hervor, dass bei der
Antragstellerin zu 1. ein exazerbiertes Asthma bronchiale sowie eine Panikattacke bei den im
Arztbericht vom 13. Dezember 2017 bekannten Vorerkrankungen diagnostiziert worden sei.
Sie sei vom 4. bis 6. Februar 2018 stationär behandelt und im Verlauf beschwerdeverbessert
entlassen worden.

Dem Nervenärztlichen Attest und dem Arztbrief von X.        F1.          (jeweils vom 22. Februar
2018) ist zu entnehmen, dass die Antragsteller auf Grund ihrer aktuellen Verfassung nicht in
der Lage seien, eine Rückkehr in den Irak durchzustehen. Im Falle einer Abschiebung nach
Belgien drohe jedoch genau das. Die Antragstellerin zu 1. leide an einer Posttraumatischen
Belastungsstörung und Depressionen. Die Therapie solle aus stützenden Gesprächen
bestehen; die Medikation werde fortgesetzt. Bei Bedarf könne die Antragstellerin zu 1. auch
Alprazolam nehmen. Eine Rückkehr werde unter den derzeitigen ungeklärten Bedingungen
und wegen der Gefährdung im Heimatland sowie angesichts der bestehenden depressiven
Erkrankung nicht für zumutbar gehalten.

Im Schreiben des Arbeitskreises Asyl N.       vom 14. Dezember 2018 heißt es schließlich, der
Zustand der Antragstellerin zu 1. sei sehr besorgniserregend. Sie habe in Gesprächen
mehrfach Suizidabsichten geäußert und nehme starke Medikamente zur Beruhigung. Bei
einer Untersuchung sei bei ihr Diabetes diagnostiziert worden, die auf Grund der starken
Medikamente derzeit nicht behandelt werden könne. Die Antragstellerin zu 1. berichte von
ständig wiederkehrenden Alpträumen und von ihrer Todesangst, in den Irak zurück zu
müssen. Bei der Antragstellerin zu 1. bestehe dringender Behandlungsbedarf. Eine erneute
Abschiebung nach Belgien, die mit der Panik vor einer Kettenabschiebung in den Irak
verbunden sei, werde die Situation weiter verschlimmern.

Der Einzelrichter hat auf Grundlage dieser Unterlagen nicht die Überzeugungsgewissheit
gewonnen, dass die Antragstellerin zu 1. im Falle der Überstellung nach Belgien mit
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beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine suizidale Krise erleiden wird, die ein inlandsbezogenes
Vollzugshindernis darstellt.

Es liegen keine Anhaltspunkte für eine anhaltende, auch gegenwärtig bestehende akute
Suizidalität vor. Soweit es in dem Bericht von Dr. med. N1.      K.        heißt, die
Antragstellerin zu 1. werde im Irak sozial geächtet und in den Tod getrieben, bezieht sich
diese Einschätzung zum einen ersichtlich nicht auf die hier in Rede stehende Überstellung
nach Belgien. Zum anderen ist nicht erkennbar, auf Grund welcher Erkenntnisse Dr. K.       
zu dieser Einschätzung gelangt ist.

Soweit Herr X.        F1.          in seinen Attesten und Berichten angibt, er halte eine Rückkehr
der Antragstellerin zu 1. nach Belgien für unzumutbar, geht daraus nicht hervor, welche
gesundheitlichen Folgen eine Überstellung konkret für die Antragstellerin zu 1. haben würde.
Jedenfalls lässt sich dem nicht entnehmen, dass die Antragstellerin zu 1. in diesem Fall eine
suizidale Krise erleiden würde.

Sollte die Antragstellerin zu 1. tatsächlich Suizidgedanken geäußert haben, rechtfertigt die
zeitlich begrenzte bloße Hinwendung zu Selbsttötungsgedanken ohne das Hinzutreten
äußerer damit im Zusammenhang stehender Anzeichen einer Gesundheitsverschlechterung
wie Verletzungshandlungen, körperlichem Verfall oder vegetativen Auffälligkeiten die
Annahme einer besonders intensiven Gesundheitsverletzung nicht. Charakteristisch für
derartige Ankündigungen ist, dass damit die Möglichkeit der Umsetzung einer Selbsttötung
erst ins Blickfeld des Adressaten rückt und dies in der Regel auch bewusst veranlasst wird.
Mangels zuverlässiger Überprüfbarkeit der dahinterstehenden Motivation und Ernsthaftigkeit
muss schon die Äußerung als solche regelmäßig zu der Bewertung führen, dass suizidale
Handlungen nicht ausgeschlossen werden können, was gleichbedeutend damit ist, dass die
Möglichkeit einer Selbsttötung besteht. In gleichem Maße besteht diese Möglichkeit aber bei
demjenigen, der entsprechende Gedanken hat, diese aber nicht äußert. Die Äußerung hat
deswegen isoliert betrachtet wenig Aussagekraft. Die daraus allenfalls ableitbare Möglichkeit
suizidaler Handlungen kann sich nur bei Hinzutreten weiterer Indizien zu einer beachtlichen
Wahrscheinlichkeit verdichten.

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 27. Januar 2015 - 13 A 1201/12.A -, juris Rdn. 44 (für eine Gefahr
im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG).

Daran fehlt es hier. Soweit dem Schreiben des Arbeitskreises Asyl N.       vom 14. Dezember
2018 und der Medizinischen Dokumentation durch die ZUE L.      vom 21. November 2017
(Bl. 75 der Bundesamtsakte zum Az. 7673292) zu entnehmen ist, dass die Antragstellerin zu
1. mehrfach Suizidgedanken geäußert habe, ist dies zum einen nicht substantiiert genug und
genügt zum anderen aus den oben genannten Gründen nicht, um daraus auf die beachtliche
Wahrscheinlichkeit einer Selbsttötung im Falle einer Überstellung nach Belgien schließen zu
können. Anhaltspunkte für eine Abkehr von „bloßen“ Suizidideen hin zur konkreten
Ausführung liegen nämlich nicht vor.

Schließlich ist davon auszugehen, dass einer gegebenenfalls bestehenden Gefahr der
Selbsttötung jedenfalls durch ärztliche Hilfen oder durch vorübergehende Unterbringung in
einer geeigneten geschlossenen Einrichtung begegnet werde könnte.

Ungeachtet der vorstehenden Erwägungen steht es den Antragstellern offen, etwaige
gesundheitliche Probleme gegenüber den belgischen Behörden geltend zu machen.
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Sonstige Gründe für ein Überwiegen des Interesses der Antragsteller, von der Vollziehung
der Maßnahme vorläufig verschont zu bleiben, gegenüber dem öffentlichen Vollzugsinteresse
sind nicht erkennbar.

II.

Der Hilfsantrag hat ebenfalls keinen Erfolg. Er ist zulässig, aber unbegründet.

Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann das Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung zur
Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen,
wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Voraussetzung
ist, dass die Antragsteller die Eilbedürftigkeit (Anordnungsgrund) und ein Recht auf das
begehrte Verwaltungshandeln (Anordnungsanspruch) glaubhaft machen (§ 123 Abs. 3 VwGO
i.V.m. §§ 920 Abs. 2, 294 ZPO).

Ausgehend davon, dass die Abschiebung ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11
Abs. 1 AufenthG auslöst,

vgl. BVerwG, Urteil vom 17. September 2015 - BVerwG 1 C 26.14 -, juris Rn. 27,

haben die Antragsteller zwar einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Dass den
Antragstellern ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG
entgegengehalten werden kann, ist hier ohne Hinzutreten eventueller konkreter
Auswirkungen auf ihren Einzelfall als wesentlicher Nachteil im Sinne des § 123 Abs. 3 Satz 2
VwGO anzusehen.

Die Antragsteller haben jedoch keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Die
streitgegenständliche Entscheidung über die Befristung des gesetzlichen Einreise- und
Aufenthaltsverbots ist nach gegenwärtigem Sach- und Streitstand rechtlich nicht zu
beanstanden. Die Antragsteller haben weder einen Anspruch auf eine kürzere Befristung
noch ist ihr Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Befristung verletzt.

Bei der Entscheidung über die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots gemäß § 11
Abs. 1 AufenthG, die von Amts wegen zu erfolgen hat (§ 11 Abs. 2 Satz 1 AufenthG) handelt
es sich um eine Ermessensentscheidung, § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG. Diese ist gerichtlich
nur eingeschränkt überprüfbar, nämlich nur darauf, ob die Behörde das Ermessen in seiner
Reichweite erkannt, ihre Erwägungen am Zweck der Ermessensermächtigung ausgerichtet
und die gesetzlichen Grenzen ihres Ermessens nicht überschritten hat, § 114 Satz 1 VwGO,
§ 40 VwVfG.

Nach diesen Maßstäben begegnet die Befristungsentscheidung des Bundesamtes keinen
rechtlichen Bedenken. Mit einer Befristung auf 24 Monate ab dem Tag der Abschiebung hat
das Bundesamt die Reichweite seines Ermessens nicht überschritten. Aus der Begründung
ist zudem erkennbar, dass es seine Erwägungen am Zweck der Ermessensermächtigung
ausgerichtet hat, indem es das öffentliche Interesse an dem Verbot einer kurzfristigen
Wiedereinreise der Antragsteller mit deren Interesse an einer erneuten Einreise in das
Bundesgebiet abgewogen hat. Schließlich ist auch nichts dafür ersichtlich, dass das
Bundesamt diese Abwägung auf der Grundlage eines falschen Sachverhalts vorgenommen
hätte oder sich der entscheidungserhebliche Sachverhalt nachträglich in einer Weise
verändert hätte, die eine Ergänzung der Ermessensausübung erfordern würde.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden gemäß
§§ 83b, 83c AsylG nicht erhoben. Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 Abs. 1
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Der Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylG. 101
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